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Vorabstellungnahme Richard-von-Weizsäcker-BK in Lüdinghausen 
 
 
Sehr geehrte Frau Backmann, 
 
vielen Dank für die Übersendung der Unterlagen und der freundlichen, ausführlichen 
mündlichen Vorstellung des o. g. Bauvorhaben durch den Architekten des Kreises, Herrn 
Rasche im Richard-von-Weizsäcker-BK in Lüdinghausen am 25.03.2024  
Hier die schon während des Gespräches dargelegten Punkte, bei denen wir einen 
Verbesserungsbedarf sehen 
 
Teilnehmer/innen der Arbeitsgruppe „Bauen“ des THB des Kreises COE:  
D. Bünder, I. Hams, B. Hams, R. Kassenböhmer, A. Wecker. 
 

Wir begrüßen, dass die Akustik mit Unterstützung eines externen Experten verbessert 
werden soll. In diesem Zusammenhang wiesen wir darauf hin, dass die zurzeit beste Lösung 
für Hörbehinderte Menschen in der Installation einer Hörschleife besteht, die zudem leicht zu 
installieren und relativ kostengünstig ist. Dies wurde auch durch Herrn Rasche, den 
Architekten des Kreises, bestätigt. 

Ein Leitsystem existiert zurzeit weder innerhalb noch außerhalb des Gebäudes. Bei einer 
Neupflasterung des Schulgeländes sollte ein schwellenloses Leitsystem bis zum Eingang 
installiert werden. Dies beinhaltet eine Beschilderung des Außenbereiches für Rollstuhlfahrer. 

Außerdem empfehlen wir, Ablageflächen in den Behinderten-WCs anzubringen, obwohl dies 
in der entsprechenden DIN-Norm 18040-2 nicht vorgesehen ist. Diese werden für die Ablage 
medizinischer Hygieneartikel benötigt. 

Wir empfehlen dringend ein Zwei-Sinne-Prinzip bei der Alarmierung im Brandfall, auch wenn 
dies in der DIN 18040 nicht zwingend gefordert wird. 
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Mit freundlichen Grüßen     

 
Alfons Wecker  
Vorsitzender Teilhabebeirat des Kreises Coesfeld zur Wahrung der Belange von Menschen 
mit Behinderung     


